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1.  Inhaltliche und methodische Vorüberlegungen 

Männlichkeit scheint eine so selbstverständliche Kategorie zu sein, dass die Dominanz des Männli-

chen und die „Generalisierung eines Männlichen zum Allgemein-Menschlichen“ (Frevert 1993: 11) in 

sozialen Arrangements häufig schwer auszumachen ist. Das Wirken von Männlichkeitskonstrukten 

verschwimmt stattdessen häufig im „überall und nirgends“. (Kessel 2004: 376) Ähnliches gilt für die 

Regeln, nach denen Paarbeziehungen funktionieren: Paarbeziehungen werden zumeist als ein intimes 

Arrangement zweier Individuen konzipiert und gelebt. Sie verbergen die ihnen immanenten Regel-

strukturen unter dem Deckmantel des Privaten und Nicht-Einsehbaren. Dem hierdurch hervorgebrach-

ten ausgeschlossenen Dritten bleiben daher deren Strukturprinzipien und die ihnen immanenten Ge-

schlechterkonstruktionen nahezu verborgen und machen v.a. die historische Erschließung von Paarbe-

ziehungen der Vergangenheit zu einem beinahe unmöglichen Unternehmen. Jedoch stellen Gerichte 

jene Orte dar, an denen die strukturellen Prinzipien von Paarbeziehungen sichtbar und auf diese Weise 

für eine geschichtswissenschaftliche Analyse greifbar werden. Denn hier treffen staatliche Instanzen 

und eigen-sinnige Individuen oder Paare aufeinander und fechten durch Reibung und Abgrenzung von 

Rechtsnormen Konflikte aus. Rechtsnormen, so der Rechtssoziologe Rüdiger Lautmann, verkörpern 

„Grundwerte und Sinnstrukturen einer Gesellschaft mit hoher Visibilität und Kommunikabilität“. 

(Lautmann 1992: 191) Dies galt und gilt insbesondere für das Rechtsinstitut der Ehe, durch die das 

Leitbild einer dauerhaften heterosexuellen Beziehung von Mann und Frau tief in der Rechtsordnung 

verwurzelt ist. Als Symbolführerin für die „anerkannte Ordnung des Geschlechtslebens“, so z.B. der 

Strafrechtslehrer Wolfgang Mittermaier 1906, sei die Ehe als „oberstes Rechtsinstitut der Sittlichkeit 

[…] nach außen zu schützen.“ (Mittermaier 1906: 83) So hieß es dann auch noch einleitend im 4. 

Buch des BGBs der 1920er Jahre: „Der Grundstock des Staates ist die Familie; die Grundlage für die 

Familie die Ehe. Sie ist rechtlich anerkannt, auf dauernde Gemeinschaft aller Lebensverhältnisse ge-

richtete Verbindung von Mann und Frau.“ 

Am Beispiel von zwei Strafprozessen aus Berlin zur Zeit der Weimarer Republik soll in diesem 

Beitrag aufzeigt werden, wie die der Ehe immanenten Leitvorstellungen in der Strafrechtspraxis glei-

chermaßen (re-)produziert und aufgebrochen wurden und wie die historischen Akteure sich ihr glei-

chermaßen unterwarfen und ihre Normen ebenso eigen-sinnig variierten: Der Postschaffner Otto Zöhn 

geriet 1926 in die Fänge der moralischen Ökonomie des polizeibekannten männlichen Prostituierten 

Alois Dämon, der den Ehemann und Vater solange mit Geldforderungen bedrängte, bis dieser aus 

Verzweiflung Suizid beging. Im darauf folgenden Strafprozess gegen Dämon geriet Zöhns Ehefrau 

Emma zur Kronzeugin für die angebliche Anständigkeit ihres verstorbenen Mannes und wurde auf 

diese Weise zur Garantin für die Vorbildlichkeit eines heterosexuellen Beziehungsleitbildes insgesamt, 

während das Sozialgefährliche der etwaigigen homosexuellen Beziehung von Zöhn zu Dämon einsei-

tig auf die Person des männlichen Prostituierten projiziert wurde.  
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Anders im Strafprozess gegen Anton Sander aus dem Jahr 1931. Der „schweren Zuhälterei“ an 

seiner Ehefrau Lissy angeklagt, stellte Sander unter Hinweis auf seine homosexuelle und transvestiti-

sche Neigung generell in Abrede, dass es sich bei ihm um eine männliche Person im Sinne des Geset-

zes handele. Auf diese Weise stellte er den geschlechtlich-dichotomen Konstruktionsmodus des 

Rechtsinstituts der Ehe an seiner eigenen Person auf fundamentale Weise in Frage. Das Gericht ließ 

sich auf Sanders Argumentation nicht ein und attestierte ihm Männlichkeit aufgrund der Tatsache, der 

„Erzeuger“ seines Sohnes zu sein. Als Sander nach Abschluss des Prozesses eine Gefängnisstrafe ver-

büßte, bemühte sich seine Ehefrau um eine Begnadigung, indem sie auf dessen Ernährerfunktion so-

wie auf die notwendige Teilhabe des Vaters an der Erziehung des Sohnes verwies, womit sie, ähnlich 

wie Emma Zöhn, auf die Vorstellung idealer Männlichkeit in ehelichen Beziehungen rekurrierte.  

Im Rahmen dieser Analyse werden Gerichtsakten analysiert, eine Quellengattung, die sich für 

Historikerinnen und Historiker längst als ein etabliertes Untersuchungsmaterial bewährt hat. Wie die 

Archivarin Martina Wiech vom Landesarchiv Nordrhein-Westfalen auf einem 2005 abgehaltenen 

Workshop herausstellte, bilden Justizakten die am häufigsten benutzten Bestände staatlicher Archive. 

Die Ursache hierfür sieht Wiech im Wesentlichen darin, dass diese Akten aufgrund ihrer „inhaltlichen 

Vielgestaltigkeit“, die „Facetten der Lebenswirklichkeit, sowohl die Norm als auch die Normabwei-

chung“ widerspiegeln und dadurch „tiefe Einblicke in das alltägliche Leben der ›kleinen Leute‹“ bie-

ten würden. (Wiech 2005: 1) An Wiechs Einschätzung zeigt sich exemplarisch, dass das Heranziehen 

von Gerichtsakten eng mit einem Interesse an der Alltagskultur der unteren Schichten oder einer 

Volkskultur verbunden ist, da juristisches Quellenmaterial als eines der wenigen schriftlichen Zeug-

nisse angesehen wird, in denen sich die Äußerungen von illiteraten Gruppen der Vergangenheit wie-

derfinden lassen.1 Eine Vorreiterrolle für einen diesbezüglichen Umgang mit Gerichtsakten nahmen 

die sog. Mikrohistoriker ein. Die heutzutage geradezu als klassisch geltenden Arbeiten von Carlo 

Ginzburg über Menocchio (1976) oder Natalie Zemon Davis über Martin Guerre (1982), provozierten 

mit ihrem induktiven Ansatz nicht nur Kritik (LaCapra 1987), sondern regten zugleich eine Diskussion 

über den Umgang mit juristischem Quellenmaterial an. 

Im Kontext der historisch-methodischen Auseinandersetzung mit juristischem Quellenmaterial 

muss auch die in den 1990er Jahren geführte Diskussion um die „Ego-Dokumente“ gesehen werden, 

die nach Winfried Schulze jene Texte umfassen, die individuell-menschliches Verhalten und deren 

jeweilige Wissensbestände wiedergeben.2 In Anlehnung an Robert Muchembled sieht Schulze vor 

                                                
1  Neuerdings wecken Gerichtsakten aber auch zunehmend das Interesse der politischen Geschichtsschreibung und hierbei 

v.a. die über die NS-Diktatur, wie eine in diesem Sommer abgehaltene Tagung in Augsburg zeigt. Penzholz 2007.  
2  Schulze definiert „Ego-Dokumente“ folgend: „Gemeinsames Kriterium aller Texte, die als Ego-Dokumente bezeichnet 

werden können, sollte es sein, daß Aussagen oder Aussagepartikel vorliegen, die – wenn auch in rudimentärer und ver-
deckter Form – über die freiwillige oder erzwungene Selbstwahrnehmung eines Menschen in seiner Familie, seiner 
Gemeinde, seinem Land oder seiner sozialen Schicht Auskunft geben oder sein Verhältnis zu diesem System und deren 
Veränderungen reflektieren. Sie sollten individuell-menschliches Verhalten rechtfertigen, Ängste offenbaren, Wissens-
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allem im „juridiko-literarischen“ Quellenmaterial eine Gattung, welches Erkenntnisse über die menta-

len Strukturen der unteren Schichten bereitstellt, die weit über den administrativ-judikativen Entste-

hungszweck hinausreichen, da sie die „Ohnmacht der Befragten“ transzendieren und dadurch einen 

neuen Blick auf die soziale Welt der Menschen sowie deren Spielregeln und Überlebensstrategien of-

fenbaren. (Schulze 1996: 27) Gegen die Ansicht, dass aus Gerichtsakten ausschließlich obrigkeitliche 

Vorgaben und Vorstellungsweisen erschlossen werden können, wehrt sich ebenso Helga Schnabel-

Schüle, für die speziell die Dokumentation der unterschiedlichsten Instanzen in Strafprozessakten eine 

erstaunlich hohe Vitalität bereithält, die über die Stellung des Individuums innerhalb des Herrschafts-

systems Zeugnis ablegt, da die Gerichtssituation das einzelne Individuum mit den Entscheidungsträ-

gern der Herrschaftseinheit verband. (Schnabel-Schüle 1996: 308) Vergleichbar ist auch die Position 

von Ruth-E. Mohrmann, die Gerichtsprotokolle als Ausdruck einer Abweichung von der Norm des 

alltäglichen Zusammenlebens betrachtet, die die Historikerin und Historiker dazu auffordert, diesen 

Störfall einzuordnen. (Mohrmann 1991: 237) 

Doch trotz dieser seit nunmehr 30 Jahren anhaltenden Begeisterung über den Informations-

reichtum des juristischen Materials in der Geschichtswissenschaft wird stets auch zu einem kritischen 

Umgang mit diesen Quellen angemahnt. So steht verstärkt die Forderung nach einer Kontextualisie-

rung der Quellen im Raum, da häufig Informationen sehr selektiv und themenspezifisch aus den Akten 

herausgezogen werden. Gefordert wird daher die Einbeziehung der Entstehungsgeschichte sowie des 

politischen, verfassungsrechtlichen und verwaltungstechnischen Kontextes der Zeit, in dem die Mate-

rialien entstanden sind. (Schnabel-Schüle 1996: 298; Schulze 1996: 26; Mohrmann 1991: 239) Eine 

weitere Berücksichtigung sollte nach Claudia Ulbrich auch des Verhältnisses von Schreiber und „Ego“ 

in den Quellen erfahren, da der Großteil der Akte aus behördlichen Mitschriften oder Niederschriften 

besteht. Sie fordert daher das Hauptaugenmerk im Umgang mit gerichtlichen Quellen nicht so sehr auf 

die Textsorte, sondern vielmehr auf die Texterstellung zu legen, d.h., es muss „nach Zwang und Frei-

willigkeit, sozialer Distanz und Machtbeziehungen zwischen dem Ego und dem Schreiber“ gefragt 

werden. (Ulbrich 1996: 216f.) Das es sich hierbei nicht nur ein Problem des frühneuzeitlichen Quel-

lenmaterials handelt, wird v.a. bei polizeilichen Verhören oder Prozessmitschriften der Akten aus dem 

20. Jahrhunderts offensichtlich. Und wie Ruth-E. Mohrmann noch einmal deutlich macht, muss 

schließlich immer auch berücksichtigt werden, dass alle „Reden und Eingaben, sei es der Täter, sei es 

der Opfer“, letztlich Strategien verfolgen, die die heutige Leserin und Leser dazu zwingen, alle Infor-

mationen aus der Quelle zu dechiffrieren und zu decodieren. (Mohrmann 1991: 238) 

Neben all diesen redlichen und richtigen quellenkritischen Erwägungen im Umgang mit dem 

juristischen Prozessmaterial sollte u.E. jedoch einem Einwand von Lyndal Roper mehr Aufmerksam-

                                                                                                                                                                
bestände darlegen, Wertvorstellungen beleuchten, Lebenserfahrungen und -erwartungen widerspiegeln.“ Schulze 1996: 
28. 
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keit geschenkt werden. Denn wie Roper herausstellt, entsteht durch die Fokussierung auf Gerichtsak-

ten zunehmend der Eindruck, als sei die Vergangenheit „von Individuen bevölkert, von denen eines 

sonderlicher ist als das andere“. (Roper 1999: 461) Der von Roper angedeutete Verfremdungseffekt, 

den das historische Arbeiten mit juristischem Prozessmaterial produziert, wurde aufgrund des großen 

Interesses an der Erschließung einer Alltagskultur oder sogar einer Lebenswirklichkeit der „kleinen 

Leute“ jedoch kaum berücksichtigt. Als eine Ausnahme kann Alain Corbins Studie „Le monde retrou-

vé de Louis-François Pinagot“ (1998) angesehen werden, die Ropers Einwand Rechnung trägt und den 

Versuch unternimmt, das Leben eines einzelnen Unbekannten, der keine Zeugnisse hinterlassen hat, zu 

rekonstruieren. Corbin wandte sich hiermit gegen das mikrohistorische Paradigma vom „außerge-

wöhnlichen Normalen“ (Grendi) und versuchte „aus verstreuten Informationen ein Mosaik zusam-

men[zu]setzen und dabei über die Untergegangenen und Verschwundenen [zu]  schreiben“. (Corbin 

1999: 8)3 Gerichtsakten werden von Corbin demnach nicht in ihrer Ausschließlichkeit gebraucht, son-

dern sie bilden nur ein Mosaikstein unter anderen, womit er neue Perspektiven im Umgang mit Ge-

richtsakten eröffnet. Das wichtige an Corbins Studie ist jedoch, dass er mit ihr klar die Wissensgren-

zen als auch die Möglichkeit der historischen Erkenntnis über die Alltagskultur von illiterater Schich-

ten aufzeigt und dabei auf einer empirischen statt theoretischen Ebene verdeutlicht, dass es auch mit 

größtem Aufwand nicht möglich sein wird, diese vollständig zu erschließen.  

Wir gehen diesbezüglich auch nicht davon aus, anhand der Gerichtsprozessakten über den Fall 

Dämon/Zöhn und den Fall Sander, die Lebensweise der historischen Akteure rekonstruieren zu können 

oder anhand der Akten Rückschlüsse auf die politische und gesellschaftliche Situation zu ziehen. Un-

ser Anliegen ist es hingegen zu zeigen, wie in der gerichtlichen kommunikativen Praxis Formen von 

Männlichkeit in Beziehungen verhandelt und konstruiert wurden. Welche unterschiedlichen und auch 

divergierenden Beziehungskonzepte traten bei den Prozessbeteiligten zu Tage? Wie wurde auf diese 

Weise Männlichkeit konstruiert und gelang es, auch andere, von Ideal der Ehe abweichende Bezie-

hungskonzepte in Interaktion mit der staatlichen Instanz auszuhandeln? Unser besonderes Interesse 

liegt dabei auf dem prostitutiven Kontext der beiden Fälle, da über den Topos der Prostitution die 

Grenzen von Devianz und Norm auf besonders deutliche Weise sichtbar werden. Es geht uns folglich 

um den performativen Akt der Geschlechterkonstruktion, den die Akten sehr wohl und auf deutliche 

Weise widerspiegeln. Es stellt sich für uns hierbei die Frage, wie ein heteronormatives Männlichkeits-

bild wirkte und dabei Abweichungen, wie den „Zuhälter“ oder den „Stricher“ als Typen der Abgren-

zung hervorbrachte.      

 

                                                
3   Nach eigenen Angaben war es Corbins Anliegen mit der Studie, „die üblichen Verfahren der Sozialgeschichtsschrei-

bung auf den Kopf“ zu stellen, da „die Geschichtsschreibung über das ›Volk‹ […] auf der Untersuchung einer begrenz-
ten Auswahl von Einzelpersonen mit außergewöhnlichem Schicksal [beruhte], die sich allein schon aufgrund der Tatsa-
che, dass sie zur Feder griffen, aus dem Milieu heraushoben, über das sie schrieben.“ Corbin 1999: 7. 
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2.  Die moralische Ökonomie der Heterosexualität. Männlichkeits- und 
Ehekonzepte im Strafprozess gegen den Erpresser Alois Dämon4 

 

Als die Berlinerin Emma Zöhn ihren Ehemann Otto am 12. Oktober 1926 tot in der gemeinsamen 

Wohnung auffand, las sie in einem für sie und die Tochter hinterlassenen Abschiedsbrief die folgen-

den Zeilen: 

„Liebe liebe Emma, liebes Urselchen! 
  Erschreckt nicht, ich habe meinem Leben ein Ende gemacht, ich konnte es nicht mehr ertragen. 
Der Franz Berger ist wieder hier und hat mir schon wieder 200 M erpresst, drohte mit Revol-
ver er kommt morgen früh hierher oder zur Arbeitsstelle, laß ihn sofort festnehmen, ich leide 
schreckliche Gewalten [...]. 
Meine liebe liebe Emma, hab Dank für alles Gute, sagt meiner armen Mutter ich bin unschul-
dig.“5 
 

Was war passiert? Wie man aus den Prozessakten erfährt,6 hatten sich Otto Zöhn und der Erpresser 

und vermutliche Prostiuierte Alois Dämon, der sich Zöhn gegenüber als Franz Berger ausgab, im März 

oder April 1926 kennen gelernt, nähere Umstände hierzu sind nicht überliefert. In der Folgezeit ließ 

Zöhn, der als Postschaffner monatlich 100 Mark verdiente, Dämon Geldsummen von 30 und 80 Mark 

zukommen. Ende Juni 1926 verreiste Dämon und forderte von Zöhn auf schriftlichem Wege erneut 30 

Mark, im Juli kamen weitere Geldforderungen hinzu. Auf diese Weise, so geht aus der Überlieferung 

des Schöffengerichtsverfahrens vom 22.12.1926 hervor, erhielt Dämon von Zöhn „insgesamt etwa 400 

- 500 M“.7 Obwohl Dämon mehrfach versichert hatte, keine weiteren Forderungen zu stellen, suchte er 

Zöhn im Oktober erneut auf, bedrohte ihn mit einer Pistole und forderte nun 200 Mark. Zöhns Erspar-

nisse waren jedoch mittlerweile aufgebraucht, zudem hatte er von Arbeitskollegen bereits insgesamt 

weitere 100 Mark geliehen, um Dämons Forderungen erfüllen zu können: weitere Zahlungen waren 

ihm nicht mehr möglich, woraufhin er sich am 12. Oktober 1926 das Leben nahm. 

Die letzten Zeilen des Postschaffners Otto Zöhn, vor allem die aus ihnen deutlich werdende Verzweif-

lung eines Selbstmörders, führen vor Augen, dass Erpressungen eine täglich erfahrbare Form der 

Stigmatisierung von mann-männlicher Sexualität waren, die nicht selten erst mit dem Suizid ihr Ende 

fand. Alois Dämon, bei der Polizei seit 1924 „als gemeingefährlicher männlicher Prostituierter und 
                                                
4  Die Beschäftigung mit dem Strafprozess gegen den mjutmaßlichen Erpresser und Prostituierten Alois Dämon ist auch 

Gegenstand meiner Dissertation „Ein lichtscheues Treiben – Männliche Prostitution in Deutschland im Kaiserreich und 
in der Weimarer Republik“, die im April 2007 am Arbeitsbereich Neuere Geschichte und Geschlechtergeschichte der 
Universität Bielefeld  abgecshlossen wurde. Die Publikation ist für die erste Jahreshälfte 2008 geplant. 

5  Abschiedsbrief von Otto Zöhn: Generalstaatsanwaltschaft bei dem Landgericht Berlin: Akten in der bei dem Schöffen-
gericht anhängigen Strafsache gegen den Kellner Alois Dämon wegen Bedrohung A Rep 358-01 Nr. 1012 MF Nr. A 
718 (1926-1928), Beweismittel der staatanwaltlichen Anklageschrift vom 20.10.1926, Urkundenhülle Bl. 2. 

6  Diese Formulierung soll nicht suggerieren, dass Gerichtsakten Quellen sind, aus denen man die tatsächliche ‚Wahrheit’ 
über einen Strafprozess einwandfrei und auf einfache Weise rekonstruieren kann. Die hier getroffenen Aussagen über 
den vermutlichen Ablauf der Geschehnisse verdeutlichen lediglich den Ereigniszusammenhang, in den das Gericht den 
Fall Dämon gestellt hat. Gleiches gilt auch für den „Fall Sander“ im Anschluss. 

7  Beschlussbegründung des Schöffengerichtsverfahrens vom 22.12.1926, in: LAB A Rep 358-01 Nr. 1012 MF Nr. A 718 
(1926-1928), S. 3. 
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Erpresser“8 bekannt, wurde tatsächlich am folgenden Tag auf Geheiß von Zöhns Witwe verhaftet und 

in Untersuchungshaft verbracht. Vor dem Schöffengericht Berlin-Mitte der einfachen und räuberi-

schen Erpressung angeklagt, wurde er am 22.12.1926 zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren Ge-

fängnis und dem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von fünf Jahren verurteilt.  

Die Prozessakten im Fall Dämon können verdeutlichen, auf welche Weise das Gericht und die Er-

mittlungsbehörden durch das Reden über männliche Prostitution und Erpressung normative Vorstel-

lungen von Männlichkeit in Paarbeziehungen konstruiert haben. Die nur wenigen Texte, die der Ange-

klagte Dämon im Rahmen des Verfahrens hinterlassen hat, können darüber hinaus aufzeigen, ob über-

haupt und auf welche Weise sich Individuen solcher Vorstellungen entziehen konnten und welcher 

Sprache sie sich in der besonderen Kommunikationssituation von Strafverfolgung bedient haben. 

 

2.1.  Otto Zöhn als Beispiel für vorbildliche Männlichkeit in Beziehungen 

Das Schöffengericht beschäftigte sich im Strafverfahren gegen Dämon nicht nur mit dem mutmaß-

lichen Erpresser, sondern verwandte zunächst einen großen Aufwand darauf, ein Charakterbild des 

Erpressungsopfers Zöhn zu zeichnen. So heißt es über ihn für die Zeit vor seiner Bekanntschaft mit 

Dämon: 

„Dieser war bis dahin ein sehr guter Beamter, der sich im Dienste nie etwas zu schulden kommen liess. Auch 
ausserdienstlich führte sich Zöhn sehr gut, er führte ein geordnetes Eheleben, war stets mit seiner Ehefrau 
zusammen, trank nicht und spielte nicht, zumal da er an der einen Hand eine Kriegsverletzung hatte, wegen 
derer er keine Karten halten konnte. Zöhn hatte auch niemals Schulden gemacht, sondern vielmehr von sei-
nem etwa 100 M betragenden Monatsgehalt Beträge erspart.“9 

 
Die hier entworfene Charakteristik liest sich als ein Musterbeispiel für einen von den Gerichten als 

vorbildlich angesehenen Lebenswandel: Zöhn wird als fleißiger Sparer mit einem geordneten Ehele-

ben bezeichnet. Dass er „stets mit seiner Ehefrau zusammen war“, deutet zudem an, dass das Gericht 

annimmt, dass er bis zur Bekanntschaft mit Dämon offenbar nicht den Kontakt zur (männlichen oder 

weiblichen) Prostitution gesucht hat. Auch seine Kriegsinvalidität, kein unwesentliches Merkmal bei 

der Konstruktion von Männlichkeit gerade in den Weimarer Jahren (Mosse 1997), wird dem Opfer 

hier positiv verbucht. Für den Tatvorwurf der Erpressung, der gegen Dämon erhoben wurde, sind In-

formationen über eine solche vorbildliche Lebensführung des Opfers ja eigentlich irrelevant; hier wur-

den sie im Rahmen der kommunikativen Praxis des Gerichts jedoch gerade deshalb angeführt, um die 

Reichweite des unheilvollen Einflusses, den Dämon auf Zöhn entfalten konnte, deutlich werden zu 

lassen. So stellte das Gericht im Anschluss an diese Charakteristik unzweideutig fest: „Erst seit seiner 

                                                
8  Auszug aus den Personalakten D.46673 des Kellners Alois Dämon, in: LAB A Rep 358-01 Nr. 1012 MF Nr. A 718 

(1926-1928), S.1 
9  Ebd. S. 2. 
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Bekanntschaft mit dem Angeklagten gab Zöhn seinen Ersparnisse weg […]“10 und ließ damit wissen, 

dass die Gefährlichkeit von Dämon gerade darin bestand, die scheinbar sichere materielle Existenz 

und das vorbildliche Eheleben eines kleinbürgerlichen Mannes nachhaltig zerstört zu haben. Noch 

deutlicher zeigt sich diese Auffassung in der Revision des Generalstaatsanwalts, der sich mit der vom 

Schöffengericht schließlich verhängten zweijährigen Gefängnisstrafe unzufrieden zeigte und am 27. 

Januar 1927 Berufung gegen das Urteil einlegte. Er begründete seinen Einspruch, indem er ausführte: 

„Wenn auch die rechtliche Würdigung der Tat durch das Gericht zu Bedenken keinen Anlass gibt, so er-
scheint doch die erkannte Strafe nicht als ausreichend. Der Angeklagte Dämon hat durch seine Erpressun-
gen einen Familienvater in den Tod getrieben und hat mit einer so grossen Kaltblütigkeit und Rücksichtslo-
sigkeit sein Opfer einzuschüchtern versucht, dass nur eine empfindliche Zuchthausstrafe als eine gerechte 
Sühne betrachtet werden kann. Mildernde Umstände hat der Angeklagte nicht verdient.“11  

Unter Verweis auf den Tatbestand, dass Dämon noch nicht vorbestraft sei und „in Anbetracht seiner 

Jugend“, beließ es das Berliner Landgericht als Einspruchsinstanz im April 1927 jedoch bei der zwei-

jährigen Gefängnisstrafe, ohne zu versäumen, ein weiteres Mal darauf hinzuweisen, „daß der Ange-

klagte den Tod eines ordentlichen Familienvaters verschuldet und einer Familie den Ernährer entris-

sen hat.“12 

Zöhns Ehefrau Emma, die vom Gericht zur Sachlage gehört wurde, geriet – und hierin besteht eine 

Besonderheit des Verfahrens – zur Kronzeugin für die Anständigkeit ihres verstorbenen Mannes. In 

ihren Aussagen betonte die Witwe den vorbildlichen Lebenswandel ihres Mannes und hob dabei seine 

positiv zu bewertenden Eigenschaften als Ehemann und Vater hervor.13 Hier zeigt sich auf deutliche 

Weise, dass es im Rahmen einer Analyse von Strafprozessen nicht darum gehen kann, die Frage zu 

beantworten, ob sie als vermutlich belogene und betrogene Ehefrau tatsächlich die Auffassung vertrat, 

Otto Zöhn sei ein idealer Familienvater und Gatte gewesen. In der besonderen kommunikativen Situa-

tion vor Gericht fiel ihr jedoch die Rolle zu, normative Vorstellungen von idealer Männlichkeit in Be-

ziehungen zu reproduzieren. In diesem Zusammenhang fällt ferner auf, dass der Abschiedsbrief von 

Zöhn, aus dessen Inhalt zu Beginn zitiert wurde, während des gesamten Prozesses als Beweisstück für 

die Vorbildlichkeit von Zöhn (und zugleich für die Niedertracht von Dämon) fungierte und der in den 

Beschlussbegründungen sowohl vom Schöffengericht als auch vom Landgericht stete Erwähnung 

fand. Hier waren es immerhin gleich drei Frauen (seine Ehefrau, seine Tochter und seine Mutter), an 

die der verzweifelte Selbstmörder appeliert hatte und von denen er sich eventuell eine letzte Absoluti-

on versprach. Vor Gericht dienten die letzten Zeilen von Zöhn und insbesondere Zöhns Appell an sei-

ne weiblichen Verwandten als willkommenes Indiz für die Ehrenhaftigkeit des verstorbenen Familien-

vaters. 
                                                
10  Ebd. 
11  Berufungsrechtfertigung gegen das Urteil vom 22. Dezember 1929 gegen Dämon (Berlin, 17.11.1927), in: LAB A Rep 

358-01 Nr. 1012 MF Nr. A 718 (1926-1928) 
12  Erste Große Strafkammer des Landgerichts I in Berlin: Entscheidungsgründe in der Strafsache gegen den Kellner Alois 

Dämon vom 20.04.1927, S. 7, in: LAB A Rep 358-01 Nr. 1012 MF Nr. A 718 (1926-1928) 
13 Ebd. S. 9. 
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2.2.  Alois Dämon als deviante Täterfigur und das Reden über mann-männliche Sexualität 

Neben einer Beschäftigung mit dem ‚Opfer’ Zöhn äußerten sich die Gerichte ausführlich zum ‚Tä-

ter’ Dämon. Der Straftatbestand der Erpressung konnte sowohl im Schöffengerichtsverfahren als auch 

im Berufungsverfahren vom Gericht bestätigt werden, ohne dass den Strafverfolgern zu irgendeinem 

Zeitpunkt irgendwelche Zweifel an der Schuld Dämons gekommen wären. Als Beweismittel dienten 

dem Gericht hier neben der unter Eid gemachten Aussage von Emma Zöhn unter anderem die Erpres-

serbriefe, die Dämon an Zöhn geschickt hatte.14 Das Gericht begnügte sich jedoch nicht mit der bloßen 

Feststellung, dass Dämon die für die Schuldfrage relevanten Erpressungen durchgeführt hatte, sondern 

bemühte sich darüber hinaus, ein ausführliches Charakterbild des Angeklagten zu zeichnen, das als 

deutliches Gegenbild zum ‚Opfer’ Zöhn konstruiert wurde. Hierzu verwendete das Gericht einen Aus-

zug aus den polizeilichen Personalakten über Dämon, die die Berliner Polizei im Jahr 1925 angefertigt 

hatte. Mit Eintrag vom 8. Januar 1925 heißt es dort: 
„Dämon hält sich seit Wochen wohnungs- und arbeitslos in Berlin auf. Er ist des öfteren in homosexuellen 
Kreisen betroffen worden und es besteht der dringende Verdacht, dass er sich als männlicher Prostituierter 
betätigt und seinen Lebensunterhalt aus dem Unzuchtsverdienst bestritten hat. 

Am 7.1.25 nachm. gegen 3 1/2 Uhr machte er in der Bedürfnisanstalt am Kaiserhof die Bekanntschaft eines 
Homosexuellen. Ob es zu unsittlichen Berührungen in der Anstalt gekommen ist, steht dahin. Jedenfalls ver-
langte Dämon anschließend Geld, das er in Raten von 2, 10 und 10 Mark erhielt. Er war aber hiermit nicht 
zufrieden, sondern verfolgte den Erpressten, so dass dieser schließlich, um D. loszuwerden, in eine Droschke 
sprang und davon fahren wollte. D. lief aber auch der Droschke nach, schlug Lärm und forderte wieder un-
ter Drohungen Geld. Hierauf folgte seine Festnahme.“15 

An dieser Schilderung ist auffällig, dass von polizeilicher Seite her keine Beweise beibracht wurden, 

aus denen eindeutig hervorging, dass er sich als Prostituierter betätigt hat, sondern diesen Umstand 

allein aus der Koinzidenz seiner Arbeits- und Obdachlosigkeit und seinem Aufenthalt „in homosexuel-

len Kreisen“ schlussfolgern konnte. Im Vergleich zum verheirateten und dauerhaft seßhaften Beamten 

Zöhn präsentierte das Gericht durch die Verwendung dieses Polizeiberichtes im Rahmen des Strafver-

fahrens den wohnungs- und arbeitslosen Dämon als deutlichen Antipoden. Das vermeintlich sichere 

Wissen über seine Betätigung als Prostituierter ließ die Strafverfolger dann jedoch nicht vermuten, 

dass die Geldforderungen von Dämon die Entlohnung für sexuelle Dienste seien, Dämons eventueller 

homosexueller Freier wurde vielmehr selbstredend zu einem „Erpressten“, der Prostituierte (für die 

Strafverfolger nun selbstredend ein solcher)  auf diese Weise zum Erpresser. 

Bereits fünf Tage nach Dämons erster Auffälligkeit in einer Bedürfnisanstalt, am 12. Januar 1925, 

so weist es Dämons polizeiliche Personalakte aus, geriet er erneut in das Visier der Strafverfolger. Der 

Bankbeamte Max Schmidt zeigte ihn an diesem Tag wegen versuchter Erpressung an und gab über 

seine Begegnung mit Dämon zu Protokoll: 

                                                
14  Beschlussbegründung des Schöffengerichtsverfahrens vom 22.12.1926, S. 3-4. 
15  Auszug aus den Personalakten D.46673 des Kellners Alois Dämon, in: LAB A Rep 358-01 Nr. 1012 MF Nr. A 718 

(1926-1928), S.1 
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„Am 12.1.25 vorm. gegen 7.30 Uhr, als ich mich auf dem Weg zu meiner Arbeitsstelle befand, betrat ich die 
Bedürfnisanstalt am Ziethenplatz, um ein Bedürfnis zu verrichten. In der Anstalt befand sich ein junger 
Mann, später als Dämon festgestellt, der mich scharf beobachtete und mit mir zusammen die Bedürfnisan-
stalt verließ. Auf dem Wege zur Deutschen Bank durch die Mauerstraße sprach Dämon wiederholt auf mich 
ein. Er sprach von „Li ebhaben und unsittlichen Verkehr“.  Ich wollte mit dem aufdringlichen und unheimli-
chen Menschen nichts zu tun haben. Trotzdem ich schneller ging, ließ D. nicht von mir ab, sondern verfolgte 
mich sogar in das Gebäude der Deutschen Bank, als ich dies betrat.“16 

Immerhin scheint es für den Bankbeamten Schmidt notwendig gewesen zu sein, explizit darauf hin-

zuweisen, dass er die öffentliche Toilette – die hier zum Symbol für das Deviante einer eventuellen 

sexuellen Annäherung zwischen Männern gerät – nur betreten hatte, „um ein Bedürfnis zu verrichten“; 

auch ließ er nicht unerwähnt, dass er sich auf dem Weg zur Arbeit befand und gab damit zu verstehen, 

dass er sich nicht vagabundierend in der Stadt herumtrieb, sondern einer geregelten Beschäftigung 

nachging. Auf diese Weise grenzte er sich von vorn herein von dem Verdacht ab, in der öffentlichen 

Toilette auf der Suche nach einer sexuellen Begegnung gewesen zu sein. Von versuchter Erpressung, 

dem formalen Gegenstand seiner Anzeige, sprach der Bankbeamte jedoch nicht explizit. Dass die Be-

gegnung mit einem so „aufdringlichen und  unheimlichen Menschen“, wie es Dämon in seinen Augen 

war, den Verdacht einer Erpressung rechtfertigte, scheint also auch hier selbstverständlicher Subtext 

der Strafanzeige zu sein.  

Ganz anders liest sich Dämons Version der Zusammenkunft mit Schmidt. Er gab der Polizei gegen-

über zu Protokoll: 
„Ich bestreite, mich am 12.1.25 vorm. gegen 7:30 Uhr der versuchten Erpressung schuldig gemacht zu ha-
ben. Schmidt ist mir vollständig unbekannt. In der Bedürfnisanstalt am Ziethenplatz lachten Schmidt und ich 
uns an und ich begleitete Schmidt durch die Mauerstrasse. Ich sprach allerdings von Sympathie und hätte 
auch, falls Schmidt Neigung dazu gehabt hätte, mit ihm Unsittlichkeiten verübt. Schmidt sagte aber, er hätte 
keine Zeit und betrat ein Haus. Ich ging hinter her und wurde gleich darauf festgehalten. Irgend welche un-
sittlichen Handlungen sind zwischen mir und Schmidt nicht vorgekommen und ich habe keinerlei finanzielle 
Forderungen an Schmidt gestellt.“17 

Hier wiederum ist auffällig, dass Dämon nicht in Abrede stellte, an einem Sexualkontakt mit Schmidt 

interessiert gewesen zu sein. So ließ er immerhin aktenkundig werden, dass sich die beiden Männer in 

der Bedürfnisanstalt angelacht hätten und dass er selbst durchaus zu sexuellen Handlungen bereit ge-

wesen wäre. Dem Vorwurf der versuchten Erpressung begegnete er, indem er anführte, nicht etwa die 

gemeingefährlichen Absichten eines Erpressers, sondern „Sympathie“ hätte sein Interesse an Schmidt 

begründet, offenbar wohl wissend, dass ihm mit einer solchen Aussage keine strafbaren Handlungen 

nachgewiesen werden konnten. Das Gericht interpretierte diese Aussage Dämons jedoch eindeutig als 

Argument für die Prostitutionstätigkeit Dämons. Dass sich Männer auf einer öffentlichen Toilette an-

lachen und der eine für den anderen Sympathie empfindet, scheint also ein Verhaltensmuster zu sein, 

das den geduldeten Rahmen einer mann-männlichen Beziehung sprengte und auf diese Weise insbe-

sondere einen Prostitutionsverdacht plausibilsieren konnte. Dämons freimütiges Eingeständnis, dass er 

                                                
16  Ebd. S.2 
17  Ebd. 
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mit dem Bankbeamten Schmidt durchaus sexuelle Handlungen hätte vollziehen wollen, erregte das 

besondere Interesse der Richter: Sie markierten die entsprechende Stelle in Dämons polizeilicher Per-

sonalakte deutlich am Rand, versahen sie mit einem markanten Ausrufezeichen und luden Schmidt 

zudem als Zeugen im Fall Zöhn/Dämon vor.  

Ob nun Otto Zöhn und Alois Dämon im Frühjahr 1926 sexuelle Handlungen vollzogen hatten oder 

ob Otto Zöhn über eine gleichgeschlechtliche Sexualneigung verfügte, überließen die Richter der 

Vermutung. Sie führten unter Verweis auf die sichergestellten Erpresserbriefe in ihrer Beschlussbe-

gründung aus:  
„Aus den angeführten Briefen geht zweifellos hervor, dass der Angeklagte irgendetwas von Zöhn wusste, an 
dessen Geheimhaltung dieser ein Interesse hatte. Da der Angeklagte ein männlicher Prostituierter ist und 
sich an fremde Männer, wie es der Zeuge Schmidt bekundete, aufdringlich heranmachte, so besteht die Ver-
mutung, dass auch das Geheimnis von Zöhn auf homosexuellem Gebiete zu suchen ist. Eine Feststellung 
hierüber erschien jedoch nicht erforderlich. [...] Dem Angeklagten ist seine Tat auch zuzutrauen. Nicht nur, 
dass er ein männlicher Prostituierter ist, hat er nach Bekunden des Zeugen Jaap auch schon früher einmal 
einen ‚höheren Beamten’  zu erpressen versucht.“18 

Während es also in den Augen des Gerichts nicht notwendig erschien, eindeutige Aussagen über sexu-

elle Aspekte der Charakteristik des ‚Opfers’ Zöhn aktenkundig werden zu lassen, genügte im Fall des 

Angeklagten erneut ein Hinweis auf seine nun als gesichert beschriebene Tätigkeit als Prostituierter 

(„Da der Angeklagte ein männlicher Prostituierter ist“) und auf die uneindeutigen Hinweise aus frühe-

ren Beweisaufnahmen, um ihn umso verdächtiger erscheinen zu lassen und die Männlichkeitsbilder 

von Zöhn und Dämon ein letztes Mal von einander abzugrenzen. 

 

                                                
18  Ebd. S. 4-5. 



5. Tagung des AIM Gender                        Sektion 6: Paare vor Gericht             Paper von Martin Lücke und Stefan Wünsch 

 12 

3.  Der Fall Sander.  
     Die Straftatbestände „Zuhälterei“ und „Gewerbsunzucht“ vor Gericht. 

 

 

 

Dieses Anzeigeschreiben vom 3. Februar 1931, in dem ein Walter Mennerich einen Anton Sander be-

schuldigte einen Brillantring unterschlagen und seine Ehefrau zur Prostitution gezwungen zu haben, 

bildete den Anstoß für einen Strafgerichtsprozess am Berliner Landesgericht, der am 19. März 1931 

verhandelt wurde und aufgrund zweifacher Revision auch ein Urteil des Leipziger Reichsgerichts vom 

28. September 1931 verlangte. Der in diesem Fall wegen Unterschlagung (§ 246 StGB) und der 

schweren Zuhälterei gegenüber seiner Ehefrau (§ 181a, Abs. 2 StGB) beschuldigte Anton Sander wur-

de trotz seines mehrfachen juristischen Widerspruchs zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und 

einen Tag verurteilt, sodass er schließlich bis zum 4. Oktober 1932 eine Haftstrafe in der Haftanstalt 

Berlin-Tegel verbüßen musste.  

Anton Sander wurde als Sohn des Hafenpolizeiwachtmeisters Wilhelm Hermann Sander am 

29. Juni 1903 in Bingen am Rhein geboren und lernte 1926 seine zukünftige Ehefrau Lissy Sander in 

einem Hamburger Kabarett kennen, die er – vermutlich aufgrund einer Schwangerschaft19 – am 1. 

                                                
19 Das Geburtsdatum des Kindes von Anton Sander wird in der gesamten Akte nicht erwähnt. Jedoch wird Anton Sander in 

seinem polizeilichen Verhör vom 23.2.1931 als der Vater eines vierjährigen Kindes benannt, d.h. das Kind muss spätes-
tens im Februar 1927 geboren sein. Infolgedessen befand sich Lissy Sander bereits vor der Hochzeit in der Schwanger-
schaft. LAB A Rep. 358-01 Nr. 2666 Bd. 1, Blatt 12. Da im Folgenden nur diese Akte untersucht wird, findet folgende 
Abkürzungen Verwendung. Beispiel: LAB A Rep. 358-01 Nr. 2666 Bd. 1, Blatt 12 = Sander 1/12. 



5. Tagung des AIM Gender                        Sektion 6: Paare vor Gericht             Paper von Martin Lücke und Stefan Wünsch 

 13 

September 1926 heiratete.20 Sander, der sich selbst als homosexuell bezeichnete, war in Hamburg als 

Damenimitator im Kabarett „Rote Mühle“ beschäftigt. Nach eigenen Angaben zog er jedoch im „Jahr 

1926 oder 1927“21 allein nach Berlin, wo er anfangs im Lokal „Internationale Diele“ in der Köthe-

nerstraße Zigarren und Zigaretten verkaufte. Später arbeitete er im Lokal „Nationalhof“ in der Bülow-

straße wieder als Tänzerin. Seit 3 Jahren, wie er am 23. Februar 1931 bei seinem polizeilichen Verhör 

angibt, „bin ich im Mikado als Stimmungsmacherin und Tänzerin tätig.“22 Seine Ehefrau Lissy Sander 

wurde am 27. Oktober 1905 in Hamburg geboren, wo sie bis zu ihrem 24. Lebensjahr gewohnt und in 

einem Zeitungsbüro und in einem Kabarett als Kontoristin gearbeitet hatte.23 Mitte des Jahres 1929 

zog sie mit dem gemeinsamen Sohn zu ihrem Mann nach Berlin, wo sie bis zum Zeitpunkt der polizei-

lichen Ermittlungen zur Untermiete bei einem Herrn Dombon in der Johanniterstraße 1 in Berlin-

Kreuzberg wohnten und einen „gemeinsamen Hausstand führten“.24 

Den diversen Angaben der vorliegenden Akte zufolge, ging Lissy Sander in Berlin der Prosti-

tution nach und ihrem Mann wurden transvestitische und homosexuelle Neigungen zugeschrieben, die 

er selbst auch bestätigte. Anton Sander verdiente sein Geld offiziell als Damenimitator, Aussagen deu-

ten aber darauf hin, dass auch er einer prostitutive Tätigkeit nachging. Mit diesen Einkommen sicher-

ten beide den finanziellen Lebensunterhalt der dreiköpfigen Familie. Da Anton Sander drogenabhän-

gig war, konnte er das Geld, welches er als Damenimitator im Lokal „Mikado“ verdiente,25 nicht zum 

gemeinsamen Haushaltsbudget beisteuern, weshalb seine Frau mit den Verdiensten aus ihrer Prostitu-

tionstätigkeit zum Großteil dafür aufkam und zudem auch die Damenkleidung für ihren Mann bezahle. 

Eben jene Kleidung oder präziser, ein Paar Damenschuhe für 18 RM, waren es auch, die Herrn Men-

nerich und dessen Freund Christian Stüben veranlassten, das eingangs angeführte Anzeigeschreiben zu 

verfassen, da sich Anton Sander im Zahlungsrückstand für dieses Paar Schuhe befand und sich weiger-

te den restlichen Betrag zu begleichen.26 

                                                
20  Über die Zeit bis er nach Hamburg kam ist anhand der Akte nur bekannt, dass er am 8.9.1922 vom Schöffengericht 

Hannover wegen Betrugs mit 1 Monat Gefängnis bestraft wurde. Sander 1/12. 
21  Sander 1/13. Über den genauen Zeitpunkt oder die Ursachen des Umzugs werden keine Angaben gemacht.  
22  Sander 1/13. Anton Sander war auch kurze Zeit im Lokal „Eldorado“ in der Lutherstraße angestellt. Sander 1/35. Das 

Lokal „Mikado“ als auch das „Eldorado“ galten in den 1920er Jahren als bekannte Treffpunkte der transvestitischen 
und homosexuellen Subkultur von Berlin, wobei das „Mikado“ bereits seit dem Kaiserreich existierte. Vgl. Szatmari 
1997; Gordon 2000. 

23  Sander 1/13.  
24  Anton Sander in seiner polizeilichen Vernehmung: „Seit etwa 1 !  Jahren ist meine Ehefrau ebenfalls in Berlin, und 

haben wir bisher auch zusammengewohnt und einen gemeinsamen Hausstand geführt.“ Sander 1/13. 
25  Er selbst sprach von einem täglich Verdienst von 5 bis 50 RM. Sander 1/13. Da die Einnahmen mitunter ausblieben, 

errechnete das Gericht einen abendlichen Durchschnittsverdienst von 5 RM. Sander 1/73. 
26  Aus einem anonymen Schreiben an den untersuchenden Polizeikommissar Wittig vom 7.3.1931 geht hervor, dass An-

ton Sander, Christian Stüben und Walter Mennerich „intime Freunde“ waren, die gemeinsam „in Frauenkleidern auf 
den Strich“ gingen und im Lokal „Mikado“ verkehrten. (Sander 1/30) Ferner soll laut diesem Schreiben Herr Menne-
rich bereits in Hannover mehrere Sanktionen aufgrund seiner Prostitutionstätigkeit erhalten haben und er wird bezich-
tigt, gemeinsam mit Anton Sander Freier bestohlen zu haben. Es deutet sich hierbei eine Beziehung zwischen Männern 
an, die neben den Ehe existieren konnte. 
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Die aus diesem Streit hervorgegangene Gerichtsakte bietet den heutigen Betrachter die Mög-

lichkeit der Frage nachzugehen, wie über die Straftatbestände „Gewerbsunzucht“ (§ 361,6) und „Zu-

hälterei“ (§ 181a) in der gerichtlichen Praxis der Weimarer Zeit Typen von Männlichkeit verhandelt 

als auch produziert wurden. Es kann deutlich gemacht werden, welche Argumentationsmuster zum 

Tragen kamen, um Abweichungen vom heteronormativen Männlichkeits- als auch Familienbild zu 

definierten und wie diesbezüglich beschuldigte Personen in diese festgeschrieben wurden. Ferner kann 

anhand der Zeugenaussagen in der Akte gezeigt werden, dass diese zwar die Straftatdelikte benennen 

konnten, ihnen jedoch eine andere inhaltliche Bedeutung beimaßen. Demnach lassen sich an diesem 

Fall zwei unterschiedliche Verständnisse von Männlichkeit in Beziehungen erschließen, die an einer 

Person festgemacht werden können. 

  

3.1.  Die Delikte der „Zuhälterei“ und der „Gewerbsunzucht“ in den Zeugenaussagen  

Die Aussagen der Zeugen27 bestätigen fast einheitlich, dass Lissy als auch Anton Sander der 

Prostitution nachgingen und aus diesem Verdienst ihren Lebensunterhalt bestritten. Hier exemplarisch 

die Aussage der Frau Günter: „Die Ehefrau Sander geht in der Friedrichstr. der Gewerbsunzucht 

nach. Der Ehemann Sander geht in Frauenkleidung und verkehrt in dem Lokal Mikado. Er geht als 

männliche Prostituierte und verdient hierbei auch Geld.“ (Sander 1/8) Jedoch, so merkt sie weiter an, 

ist Sander ein „Kokainist und ein starker Trinker, der sein ganzes Geld für sich verbraucht“, weshalb 

seine Ehefrau für den gemeinsamen Lebensunterhalt durch ihren „Unzuchtsverdienst“ aufkommen 

muss. (Sander 1/8)  

Auf die Befragung nach dem zuhälterischen Verhalten Anton Sanders gegenüber seiner Ehe-

frau, sind es vor allen die Zeuginnen Frau Günter und Frau Broska, die als einzige detaillierte Aussa-

gen machen. Die Zeugen Mennerich und Stüben machten zwar Andeutungen, wollten dies aber nicht 

bezeugen. Exemplarisch hierzu Herr Mennerich:  

„Ich habe sie wiederholt in der Fiedrichstr. und Unter den Linden laufen gesehen. Einer festen 
Beschäftigung gehen beide seit Jahren nicht nach. Wenn ich auch nicht gesehen habe, daß 
Sander von seiner Frau Geld erhalten hat und aus eigener Wissenschaft auch nicht bezeugen 
kann, dass Sander seinen Lebensunterhalt aus den Unzuchtsverdienst seiner Ehefrau bestreitet. 
So nehme ich es aber doch an.“(Sander 1/5) 

Die Aussage der Zeugin Günter wird um ein erhebliches präzisier:  

„Wenn sie wenig verdient hatte, dann wurde sie in der gemeinsten Weise von ihm mißhandelt, 
was ich wiederholt gesehen habe. Ihren Unzuchtsverdienst mußte sie, wenn sie nach Hause 
kam, restlos an ihren Ehemann abliefern. Wenn sie die Wohnung verließ, dann bestimmte San-
der, wann sie wieder zu Hause sein mußte. Zuvor rief sie aber telephonisch an und fragte San-

                                                
27  Dies waren: Charlotte Günter, geb. 24.4.1903 in Berlin, Beruf: Holzarbeiterin; Herta Broska, geb. 4.3.1895 in Stettin, 

Beruf: Buchhalterin; Walter Mennerich, geb. 5.2.1902 in Hannover, Beruf: Handelsreisender; Christian Stüben, geb. 
6.11.1898 in Neumünster, Beruf: Hotelportier. Sander 1/4,6,8,11. 
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der dann, was sie verdient habe. […] Sie war mit einem älteren Herrn mitgewesen, der ihr 
stündig 10 Mark gegeben hatte. Wegen der fehlenden zwei Mark und weil sie nach der Mei-
nung des Sander mit dem Herrn zulange geblieben war, wurde sie mit einem schadhaften 
Schaumlöffel geschlagen und hat sie hierbei eine Verletzung am linken kleinen Finger davon-
getragen, die heute noch sichtbar ist.“ (Sander 1/9) 

Ähnlich auch die Zeugin Broska:  

„Die Eheleute haben ihr Zimmer neben dem meinen und habe ich wiederholt gehört, wie San-
der seine Ehefrau mißhandelte. […] Er mißhandelt sie, wenn sie ihm nicht soviel Geld brachte, 
als daß er brauchte. Ich hörte eine Unterredung zwischen beiden folgenden Wortlautes: ›Auf 
der Treppe oder Hausflur; zehn Mal Rm 3.00 sind auch dreißig Mark.‹ Aus diesen Redensarten 
entnehme ich, daß es ihm darauf ankam, entweder das Mt. Steigegeld seiner Frau zu ersparen 
oder dass sich das Geschäft auf der Treppe bzw. Hausflur schneller abwickelt und er hierdurch 
mehr verdient.“ (Sander 1/11) 

An den Aussagen der beiden Frauen zeigt sich, dass sie zuhälterisches Verhalten als eine Form der 

Unverhältnismäßigkeit interpretieren, insofern, da Anton Sander von seiner Ehefrau Geld fordert, ohne 

eine Leistung zu erbringen. Bekräftigt wird dies auch durch den Vorwurf der Frau Günter, dass Anton 

Sander sein verdientes Geld einzig für den Konsum von Kokain ausgeben würde, womit sie ihm egois-

tische Gründe für sein Handeln unterstellt, die zulasten der Familie gingen. Die „Zuhälterei“ wird 

folglich nicht, wie im Gesetz, als die Vorschubleistung eines „unsittlichen Gewerbes“ angesehen – 

weshalb sie auch eine Unterrubrik des Kuppeleiparagraphen (§181) darstellte –, sondern der hier for-

mulierte Vorwurf wurde stark an individuelle Verhaltensweisen geknüpft. Einer besonderen Berück-

sichtigung muss hierbei der Begrifflichkeit des „misshandeln“ zu kommen, da sie beide Frauen ge-

brauchten. Der ausschließliche Gebrauch dieses Wortes, welches in den Aussagen der Frauen das Ver-

hältnis zwischen Anton Sander und seiner Frau zu erklären vermochte – es wurden auch nie Worte wie 

schlagen, treten oder dergleichen angeführt –, kann als die Wahrnehmung weiblicher Unterwerfung 

unter männliche Dominanz interpretiert werden, die auch Gewalt beinhalten konnte, jedoch nicht in 

einem prostitutiven Kontext stand, sondern allgemeineren Wahrnehmungserfahrungen der beiden 

Frauen zu entsprechen schien. Aufgrund der fragmentarischen Überlieferung der Aussagen in der Akte 

muss diese Deutung jedoch auf einer höchst spekulativer Ebene angesiedelt bleiben. 

Dass die „Gewerbsunzucht“ ebenso nicht als eine „unsittliche“ Tätigkeit angesehen wurde, 

kann an den gebrauchten Paraphrasierungen der Zeugen über diese Tätigkeit deutlich gemacht werden. 

Folgende Ausdrücke wurden angeführt: „auf der Straße liegen“, „Ich habe sie wiederholt […] laufen 

gesehen“, „geht Strichen“, „Man könnte annehmen, daß die Frau auf den Bummel ginge.“28 Diese 

Umschreibungen offenbaren eine relative Ungezwungenheit im Umgang mit der Thematik, da die 

Mundartlichkeit in der amtlichen Situation, in der sie geäußert wurden, beibehalten wurde. Die Formu-

lierungen deuten zudem auf eine aktive Handlungsoption der prostituierenden Person hin und weniger 

auf eine Moralisierung dieser Tätigkeit oder auf eine Opferrolle der Frau. Da auch Frau Günter die 

                                                
28  Die einzelnen Zitate in o.a. Reihenfolge stammen aus: Sander1/2, Sander 1/5, Sander 1/33, Sander 1/33. 
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Formulierung „geht strichen“ gebraucht, können diese Äußerungen auch nicht als patriarchale Män-

nerphantasien interpretiert werden. Die prostitutive Tätigkeit wurde vielmehr als eine ökonomische 

Notwendigkeit betrachtet, welche zur Existenzsicherung, vor allem in ökonomischen Krisenzeiten wie 

gegen Ende der Weimarer Republik, benutzt werden konnte. Der (weibliche) Körper wurde als eine 

ökonomische Ressource betrachtet, der über Sexualität in ökonomisches Kapital konvertiert werden 

konnte.  

Doch das Elementare an diesem Fall ist, dass die Prostitution von den Zeugen nicht als eine ge-

schlechtsspezifische, d.h. weibliche Tätigkeit angesehen wurde. Exemplarisch hierfür steht auch ein 

Brief der Frau Günter an das Gericht, in dem sie schrieb: „Sander […] hat sogar mit seiner Frau einen 

Herrn zusammen zur Unzucht gehabt, dies hat Er mir und Frau Meyer, auch bei mir wohnhaft selbst 

erzählt.“ (Sander 1/40) Anton Sander wird von den Zeugen selbstverständlich als ein männlicher Pros-

tituierter betrachtet, wobei seine Ehe, das Kind sowie sein mitunter aggressives Verhalten keine Irrita-

tionen hervorriefen, sondern als eine Form von Männlichkeit angesehen wurde. Ein derartiges Ver-

ständnis lag jedoch quer zum effeminierten Bild des „Stricherjungen“, wie es die Mediziner und Kri-

minologen der damaligen Zeit zeichneten. Möglich war dies, da die Begriffe der „Zuhälterei“ und der 

„Gewerbsunzucht“ in den Aussagen der Zeugen keine disziplinierende Funktion einnahmen und dies-

bezüglich im Gegensatz zur Verwendung der Begriffe von Seiten des Gerichts standen.  

 

3.2. Die Interaktion mit dem Gericht 

Anhand der durch die Akte wiedergegebenen kommunikativen Praxis zwischen Anton Sander und 

dem Gericht kann nachgezeichnet werden, wie über divergierende Argumentationsmuster Geschlech-

terbilder performativ entworfen, zugleich verfestigt und folglich einseitig durch das Gericht sanktio-

niert werden konnten.  

Aufgrund eines frühen Geständnisses Anton Sanders, den Brillantring versehentlich unter-

schlagen zu haben,29 geriet der Unterschlagungsvorwurf in den Hintergrund des Prozesses, der sich 

nunmehr einzig darauf konzentrierte, Beweise für den Anklagepunkt der „Zuhälterei“ zu finden. Dies 

offenbart das Spezifikum des Falls, da hieran gezeigt werden kann, wie über die Straftatbestände „Zu-

hälterei“ und „Gewerbsunzucht“ Abweichungen von einem heteronormativen Männlichkeits- als auch 

Familienbild sanktioniert wurden. Anton Sander brachte dem Vorwurf der „Zuhälterei“ eine konse-

quente Widerstandshaltung entgegen und berief sich während des gesamten Prozesses auf eine homo-

sexuelle Veranlagung, derentwegen er eine Verurteilung nach §181a für unrechtsmäßig hielt. Denn 

laut §181a war ein Zuhälter „[E]ine männliche Person, welche von einer Frauenperson, die gewerbs-

                                                
29  Anton Sander: „Den […] Schlangenring habe ich eines Wochentags an Oranienburgertor auf öffentlicher Straße ge-

funden. Ich war an dem Tage sehr stark angetrunken und habe den Ring auch sofort, also am gleichen Tage, versetzt. 
Nachträglich habe ich eingesehen, daß ich falsch gehandelt habe und bereue meine Tat.“ Sander 1/13f. 
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mäßig Unzucht betreibt, unter Ausbeutung ihres unsittlichen Erwerbes ganz oder teilweise den Le-

bensunterhalt bezieht […].“ Anton Sander beharrte vehement darauf keine männliche Person im Sinne 

des Gesetzes zu sein und lehnte es diesbezüglich ab, eines geschlechtsspezifischen Verbrechens, wie 

dem der „Zuhälterei“, verurteilt zu werden:  

„Ich bestreite ganz entschieden, mich der Zuhälterei schuldig und strafbar gemacht zu haben. 
[…] Meine Ehefrau treibt keine Gewerbsunzucht und ist auch von mir hierzu niemals veranlaßt 
worden.“ Seine Begründung, die ihn vom Vorwurf der Zuhälterei freisprechen sollte, lautete: 
„Ich bin homosexuell veranlagt und habe mit meiner Ehefrau wenig Geschlechtsverkehr. Es ist 
möglich, daß meine Ehefrau sich dafür einmal einen Mann mitnimmt, um ihre geschlechtliche 
Befriedigung zu finden. Daß sie aber von den Männern Geld bekommt, welches sie mir ablie-
fern muß, ist vollkommen ausgeschlossen.“ (Sander 1/13) 

Bemerkenswert an dieser Aussage erscheint nicht nur, dass Anton Sander es nicht leugnete, davon 

gewusst zu haben, dass seine Frau mit anderen Männern sexuellen Kontakt gehabt hatte, sondern dass 

er ihr zudem das Recht auf eine sexuelle Befriedigung zugestand, die er ihr aufgrund seiner homose-

xuellen Veranlagung nicht zukommen lassen konnte. Er setzte sich damit über Bilder hegemonialer 

Männlichkeit hinweg, indem er seine Unfähigkeit, seine Ehefrau sexuell zu befriedigen, öffentlich 

eingestand.  

Das Gericht hingegen war nicht gewillt oder fähig, dieser Argumentation zu folgen und hielt an 

einem heteronormativen Männlichkeits- und Familienbild fest und suchte nach Indizien, welche Anton 

Sanders Männlichkeit beweisen sollten. Diese glaubte man in seiner Zeugungsfähigkeit erkannt zu 

haben:  

„Das Gericht hat auch die Frage geprüft, ob der Angeklagte in Anbetracht seiner homosexuel-
len Veranlagung und seines öffentlichen Auftretens in Frauenkleidern als ›männliche Person‹ 
im Sinne des Gesetzes betrachtet werden kann. Seinen eigenen Angaben nach ist der Angeklag-
te aber dazu fähig, mit Frauen geschlechtlich zu verkehren; auch bezeichnet er sich als der Va-
ter des in seiner Ehe geborenen Kindes. Das Gericht hat daher keinen Grund, das Vorliegen 
des fraglichen Tatbestandsmerkmals zu verneinen.“ (Sander 1/36)  

Das Gericht versuchte mit dieser Urteilsbegründung nicht die Eigenart Anton Sanders zu akzeptieren 

und mit dem Gesetzestext zu vereinbaren, sondern es strebte danach, die scheinbar abnorme Erschei-

nung zu entzaubern und wieder in ihre Geschlechternorm einzugliedern. Auf der Grundlage dieses 

Urteils bemühte sich der Verteidiger Anton Sanders um ein medizinisches Attest, welches Anton San-

ders Argumentation bekräftigen sollte.30 Das kurzgefasste medizinische Attest bescheinigte Anton 

Sander eine „konträre Sexualempfindung“ und lautete folgend:  

„ Bei S. handelt es sich um eine Verkehrung der Geschlechtsempfindung in der Weise, daß der 
Trieb sich auf dem gleichen Geschlechte angehörige Individuen richtet, bei gleichzeitig vor-
handenem Widerwillen gegen geschlechtliche Beziehungen zum anderen Geschlecht (Konträre 

                                                
30  Das Schreiben des Vertreidigers vom 24.4.1931: „Angeklagten SANDER durch einen sachverständigen Arzt untersu-

chen zu lassen. Der Angeklagte ist nicht als ›männlich‹ im Sinne des Gesetzes anzusehen; er trägt nur Frauenkleidung, 
tritt als Frau auf, ist als Spitzentänzerin tätig. Das ganze Wesen und die Psyche des Angeklagten beweist deutlich, dass 
der Angeklagte nicht nur einen femininen Einschlag hat, sondern dass der Grundzug seines Wesens ein weiblicher ist.“ 
Sander 1/54. 
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Sexualempfindung). Auffallend ist der beherrschende Einfluß, den der geschlechtliche Faktor 
auf die Gestaltung des ganzen Lebens ausübt (vorwiegend weibliche Betätigung in Frauenklei-
dern). Diese Eigenart der Betätigung, welche als Dauerzustand anzusehen ist, ist lediglich als 
Äußerungsweise einer Entartung zu werten. Die forensische Würdigung von strafrechtlich nicht 
gleichgültigen Handlungen derartiger Konträrsexualer unterliegt somit den für die Beurteilung 
Entarteter überhaupt gültigen Gesichtspunkten.“ (Sander 1/68f.) 

Trotz des Attests hielt das Gericht im Revisionsverfahren daran fest, dass Anton Sander eine männli-

che Person im Sinne des Gesetzes sei. Zwar vermerkte es die „gleichgeschlechtliche Veranlagung“ 

Anton Sanders in der Urteilsbegründung an, rekurrierte jedoch abermals auf dessen Zeugungsfähigkeit 

sowie auf seine Anatomie, als zentrale Beweise seiner Männlichkeit. Es hieß:  

„Das Gericht ist davon überzeugt, dass der Angeklagte der Zuhälter seiner Ehefrau gewesen 
ist. Der Angeklagte ist trotz seiner gleichgeschlechtlichen Veranlagung eine männliche Person 
im Sinne des Gesetzes; er ist äusserlich wie ein Mann gebildet, hat normale männliche Ge-
schlechtsorgane und ist zur Ausübung des Beischlafs mit Frauen imstande gewesen. Er selbst 
bezeichnet sich als Erzeuger des von seiner Frau geborenen Sohnes.“ (Sander 1/74) 

Hiermit war Anton Sander nunmehr entgültig seiner Männlichkeit überführt und ermöglichte dem Ge-

richt ihm des männlichen Straftatbestandes der „Zuhälterei“ zu verurteilen. Die Tatsache das Lissy 

Sander dafür die „Gewerbsunzucht“ nachgewiesen werden musste, stellte für das Gericht keine An-

strengung dar, denn es sah in ihrer „geschlechtlichen Hingabe an fremde Männer“ und dem gelegent-

lichen Erhalt von Geld ein hinreichendes Indiz für ihre aktive „Gewerbsunzucht“. (Sander 1/74)31 Es 

zeigt sich hieran, dass der „Prostitutionsvorwurf“ (Walser 1985) für das Gericht als ein Behelfsmedi-

um diente, mit dem Abweichungen von einem heteronormativen Familienbild konstruiert und dadurch 

auch sanktionieren werden konnten. Der Fokus des Gerichts lag hierbei auf dem Ungleichgewicht der 

Geschlechter in Beziehungen, da primär das nonkonforme Verhalten der Frau, als das scheinbar 

schwächstes Glied der Beziehung, für die Straffälligkeit des Mannes herangezogen wurde und damit 

eine Überführung Anton Sanders der „Zuhälterei“ nach §181a erlaubte, weil er vom Erwerb seiner 

Ehefrau „mindestens Teile seines Lebensunterhalts“ finanzierte. (Sander 1/74) In der Metaphorik des 

Sündenfalls: Er hatte von Evas Apfel gegessen! Bekräftigt wurde dieses Urteil von Seiten des Gerichts 

durch den Umstand, dass Lissy Sander keiner offiziellen Erwerbsarbeit nachging und daher Anton 

Sander gewusst haben musste, woher das Geld seiner Frau kam, welches zudem den klassenspezifi-

schen Aspekt, welcher der Konstruktion der Prostitution unterliegt, illustriert. In den Worten des Ge-

richts hieß es:  

„der Angeklagte hat nicht nur gelegentlich geschenkweise von seiner Frau Geld angenommen; 
es hat hier vielmehr ein auf die Dauer angelegtes Ausbeutungsverhältnis vorgelegen, aus dem 
der Angeklagte auch stets Geld einnahm. Da seine Frau zu der fraglichen Zeit keinen weiteren 
Erwerb hatte, war dem Angeklagten klar, woher das Geld rührte. […] Der dem Angeklagten 

                                                
31  Wie einfach es war, eine Frau der „Gewerbsunzucht“ zu beschuldigen, zeigt sehr drastisch die Anklage aus einem ande-

ren Fall: „Die Staatsanwaltschaft beschuldigt sie, am 19.9.29 in Bln. Mitte in der Bernburgerstr. […] öffentlich in einer 
Sitte und Anstand verletzenden u. andere belästigenden Weise zur Unzucht aufgefordert u. sich angeboten zu haben, in-
dem Sie mit dem Rücken gegen die Häuserfront stehend durch Anlächeln u. scharfes Ansehen von Männern diesen zu 
erkennen gaben, daß Sie der Unzucht nachgehen u. mitgenommen zu werden wünschen,[…].“ LAB A Rep. 365 Nr. 
166. 
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zur Last gelegten strafbaren Handlung steht nicht entgegen, dass er selber auch Geld verdient 
haben mag; nach dem Gesetze ist es ausreichend, dass der Angeklagte seinen Lebensunterhalt 
teilweise von seiner Frau unter Ausbeutung ihres unsittlichen Erwerbes erhielt.“ (Sander 1/36) 

Trotzdem Anton Sander der zweite Straftatbestand der Zuhälterei nach §181a, die Anwendung von 

„Gewalt oder Drohung zur Ausübung des unzüchtigen Gewerbes“, vom Gericht nicht nachgewiesen 

werden konnte (Sander 1/36), erfolgte seine Verurteilung.  

 Das hieraufhin eröffnete Gnadenersuchungsverfahren zeigt, ähnlich wie im „Fall Zöhn“, dass 

es Lissy Sander war, welche in diesem Verfahren eine normative Vorstellung von Männlichkeit in 

Beziehungen reproduzierte. Sie schrieb zwei Briefe an den Bevollmächtigten für Gnadensachen beim 

Justizministerium, in denen sie die heteronormative Männlichkeit ihres Ehemanns besonders heraus-

stellte. Exemplarisch der Auszug aus dem Brief vom 5. April 1932:  

„Die Strafe war gerecht, die Sühne hart. Er bereut, was er getan. Es war für ihn eine heilsame 
Lehre! Wir haben ein Kind, einen Knaben, der unausgesetzt nach dem Vater fragt. […] Mein 
Mann könnte bei mir sein und Geld verdienen. Denn aus beiliegender Bescheinigung32 geht 
hervor, daß eine Anstellung für ihn offen gehalten wird. Wäre es nicht möglich, daß sie mir und 
meinem Kind den Gatten und Vater wiedergeben würden. Ich bitte von ganzen Herzen für mei-
nen irregegangenen Mann.“ (Sander 3/14) 

Alle Bemühungen Lissy Sanders um Gnade für ihren Mann waren vergebens, sodass Anton Sander 

seine volle Haftzeit in Berlin-Tegel verbüßen musste. 

  

4.  Fazit  

Aushandlungsprozesse von Männlichkeit in Beziehungen, das haben die beiden im Rahmen des Papers 

betrachteteten Strafprozesse deutlich gezeigt, lassen sich anhand von Gerichtsakten auf besonders 

deutliche Weise betrachten. Männlichkeit verschwimmt hier nicht im „überall und nirgends“. (Kessel 

2004: 376) sondern lässt sich anhand der Kommunikation vor Gericht auf besonders deutliche Weise 

beobachten. 

 Der Fall Zöhn/Dämon hat gezeigt, dass Heterosexualität als normativer Anspruch an Männ-

lichkeit in Beziehungen ein derart wirkungsmächtiger Topos war, dass ein etwaiges Wissen um eine 

Abweichung Otto Zöhns hiervon in der Gerichtskommunikation effektvoll ausgeblendet werden muss-

te, während das Wissen um den Charakter des ‚Täters’ Dämon mit mannigfachen anderen devianten 

Zerrbildern verknüpft wurde. So wurde Dämon nicht nur Prostituierter oder als Erpresser entworfen, 

sondern war beides gleichzeitig und darüber hinaus arbeits- und obdachlos sowie jugendlich, allesamt 

Attribute, die als Gegenkonzept zu vorbildlicher Beziehungsmännlichkeit gelesen werden können.  

                                                
32  Gemeint ist ein Schreiben des Besitzers des Lokals „Mikado“, der bestätigt, dass Anton Sander nach seiner Haftentlas-

sung sofort wieder bei ihm arbeiten kann. Sander 3/15. 
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Der Fall Sander andererseits offenbarte, dass eine dominante Männlichkeitsrolle in Beziehun-

gen nicht gleichbedeutend mit Heterosexualität ist und dass Heterosexualität in Beziehungen keine 

Ausschließlichkeit beansprucht, weshalb an der Person Anton Sander ein heteronormatives Bild von 

Männlichkeit in Beziehungen deutlich relativiert werden konnte. Ferner konnte an der Gerichtssituati-

on in Fall Sander gezeigt werden, wie ein heteronormatives Männlichkeits- und Familienbild wirkte 

und über die Straftatbestände der „Zuhälterei“ und der „Gewerbsunzucht“ Randgruppen produzierte, 

um den hegemonialen Anspruch vorbildlicher heterosexueller Paarbeziehungen zu verteidigen. 

Für beide Fälle gilt, dass die abschließenden Gerichtsurteile eine Inszenierung von vorbildli-

cher Heterosexualität betrieben, die auf der Idee einer „Harmonie der Täuschung“ beruhten, der das 

staatlich-juristische Denkkollektiv unterlag. (Fleck 1980) Zudem waren es die Ehefrauen, die im 

Nachhinein als Garanten (Zöhn) bzw. Reproduzenten (Sander) einer heteronormativen Geschlechter-

ordnung auftraten. Der zentrale Punkt, der die beiden Fälle von „Zöhn/Dämon“ und „Sander“ unter 

dem Gegenstand „Männlichkeit in Beziehungen“ verbindet, ist die Thematisierung der männlichen 

Prostitution. Im Fall Anton Sanders wurde dessen prostitutive Tätigkeit, wie sie die Zeugen bekunde-

ten, vom Gericht nicht aufgegriffen, weil das stereotype Bild des „Strichjungen“ mit der Vereheli-

chung sowie dem Vatersein von Anton Sander für das Gericht nicht vereinbar war, weshalb man ihm 

dem Vorwurf der „Zuhälterei“ unterstellte. Im Kontrast dazu ist am Fall Zöhn sehr deutlich zu sehen, 

wie ein männlicher Prostituierter in der Person des Alois Dämon als Gegenbild zur Familie Zöhn kon-

struiert wurde. Dämon wurden alle eine Heteronormativität negierenden Eigenschaften zugeschrieben, 

da er jung, alleinstehend und nicht in einer Beziehung lebte, sondern eine Beziehung scheinbar zerstört 

hatte. Dies konnte im Fall Sander nicht funktionieren, da es sich hier um einen Mann in einer eheli-

chen Beziehung handelte. Gleiches gilt auch für die Person des Otto Zöhn, dessen stets unterstellte 

Heterosexualität keiner Prüfung bedurfte. Das Leben eines Mannes in einer Beziehung befreite zudem 

vom Vorwurf der Prostitution und wurde auf den aus der Beziehung ausgeschlossenen Dritten proji-

ziert oder wie im Fall Sander – da der ausgeschlossene Dritte fehlte – negiert und anderweitigen Stig-

matisierungen unterworfen. Das Konzept von „Männlichkeit in Beziehungen“ bildet u. E. demnach 

eine Schlüsselkategorie, mit der diskursive Strukturen vorbildlicher Paarbeziehungen und demgemäss 

auch die Strukturen eines normierenden Wissens hinterfragt werden können. 
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